Für diese Leistungen ist zumindest auch das Integrationsamt zuständig ist. 

	Leistung
	Voraussetzung
	Regelung

	Finanzielle Förderung zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen als Zuschuss und/oder Darlehen zu den Investitionskosten. Die Höhe richtet sich nach dem Einzelfall. 

Achtung: Der Arbeitgeber soll sich angemessen an den Gesamtkosten beteiligen
	1. es werden schwerbehinderte Menschen ohne gesetzliche Verpflichtung oder über die Pflichtquote hinaus oder nach Arbeitslosigkeit von mehr als 12 Monaten eingestellt oder
2. es werden besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (§ 154 Abs. 1 und § 155 SGB IX) eingestellt oder
3. es werden Arbeitsbedingungen verbessert oder eine sonst drohende Kündigung abgewendet 
	§ 15 SchwbAV

	Leistungen für die Umgestaltung des Arbeitsplatzes von Arbeitnehmern und Auszubildenden, Förderung der Ausstattung selbst, sondern auch die Schulung des Mitarbeiters im Umgang mit den Hilfen. Zuschüsse kann Ihr Unternehmen bis zur vollen Kostenübernahme erhalten. In einigen Fällen beschränkt sich die Förderung auf ein Darlehen.
	1. Arbeitsstätten werden behinderungsgerecht gestaltet und unterhalten oder 
2. Arbeits- oder Ausbildungsplätze werden mit notwendigen technischen Arbeitshilfen ausgestattet oder
3. es werden sonstige Maßnahmen zur dauerhaften behinderungsgerechten Beschäftigung veranlasst 
	§ 185 Abs. 3 Nr. 2a SGB IX i.V.m. § 26 SchwbAV und § 50 i.V.m. § 49
Abs. 8 Nr. 4 und 5 SGB IX

	Das Budget für Arbeit 
	1. der behinderte Mensch hat Anspruch auf Leistungen nach § 58 SGB IX hat und
2. er wird auf einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz mit tarifvertraglicher oder ortsüblicher Entlohnung beschäftigt 
	§ 61 SGB IX und § 185 Abs. 3 Nr. 6 i.V.m. § 61 SGB IX

	Notwendige Arbeitsassistenz, in Form von Kostenerstattung direkt an den schwerbehinderten Mitarbeiter
	1. es ist eine persönliche Assistenz am Arbeitsplatz bzw. zeitlich und tätigkeitsbezogen regelmäßig wiederkehrende Unterstützung erforderlich 
2. der schwerbehinderte Arbeitnehmer beauftragt selbst die Assistenzkraft und übernimmt in Abstimmung mit dem Arbeitgeber die Organisation und Anleitung der Assistenz 
3. es liegt das schriftliche Einverständnis des Arbeitgebers vor
4. es wurden alle anderen Möglichkeiten des SGB IX sowie alle Leistungen Dritter ausgeschöpft 
	§ 49 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX
Und § 185 Abs. 4 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1a SchwbAV

	Prämien und Zuschüsse für Auszubildende
Prämien für die Ausbildung und Zuschüsse zu Kosten, die während der Ausbildung anfallen, beispielsweise für Lehr- und Lernmaterial, Personalkosten der Ausbilderinnen beziehungsweise Ausbilder, Gebühren der Kammern sowie Berufs- und Schutzkleidung. Die Förderhöhe richtet nach den Umständen des Einzelfalls. Pro Ausbildungsjahr werden Beträge bis zu 2.000 € gezahlt und durch eine Prämie nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss ergänzt werden.
	Ihr Unternehmen erhält die Förderung für junge Menschen, die während der Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind. Die Agentur für Arbeit muss die Gleichstellung ausdrücklich bestätigt haben (§ 151 Absatz 4 SGB IX)
	§ 26 b SchwbAV 




